
Sehr geehrter Herr Famme,

wir bedanken uns für Ihre Anfrage im Ausschuss für Schule und Sport am 
4. Juni 2025 und teilen Ihnen hierzu folgendes mit:

1. Gibt es eine Sondernutzungsmöglichkeit des EPS für den DFB-Pokal 
2025/2026?

Eine Sondernutzung bedarf einer formellen 
Sondernutzungsgenehmigung. Diese ist durch den betreffenden Verein 
bei der Stadt Norderstedt zu beantragen. Die Entscheidung über eine 
Genehmigung erfolgt einzelfallbezogen und unter Berücksichtigung 
verschiedener Kriterien insbesondere der konkreten Spielpaarung, 
sicherheitsrelevanter Aspekte sowie organisatorischer und 
infrastruktureller Rahmenbedingungen. Ein rechtlicher Anspruch auf 
Genehmigung besteht nicht.

2. Wann starten die Baumaßnahmen?

Die Baumaßnahmen beginnen nach Abschluss der Planungsphase 
sowie der gesetzlich vorgeschriebenen und erfolgreich durchgeführten 
Vergabe des Auftrags an eine geeignete Fachfirma.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

gez. Janßen
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